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 Beschluss       

 Wahl       

 Kenntnisnahme       

 
 

Vorlagen Nr.  57/002/2020 

öffentlich 
 
 

Fachbereich: Amt für Menschen mit Behinderung 

Bearbeiter/in: Mülders, Ralf  

Datum: 07.02.2020 

Az.: 57-2 

 

Beratungsfolge Termine Art der Entscheidung 
 
Gesundheitsausschuss 
 

 
 02.03.2020 
 

 
Vorberatung 

 
Kreisausschuss 
 

 
 16.03.2020 
 

 
Vorberatung 

 
Kreistag 
 

 
 30.03.2020 
 

 
Beschluss 

 
 

Mitgliedschaft in der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung – 
Bundesvereinigung e.V. (VIFF) und ihrer assoziierten Landesvereinigung 

 
Finanzielle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Personelle Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Organisatorische Auswirkung  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Auswirkung auf Kennzahlen  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 

Klimarelevanz  ja  nein  noch nicht zu übersehen 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreis Mettmann beantragt eine ordentliche Mitgliedschaft im Verein „Vereinigung für In-
terdisziplinäre Frühförderung – Bundesvereinigung e.V. (VIFF) und ihrer assoziierten Landes-
vereinigung“. Der Mitgliedsbeitrag hierfür beläuft sich auf 190,00 € pro Jahr. 
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Mitgliedschaft in der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung – 
Bundesvereinigung e.V. (VIFF) und ihrer assoziierten Landesvereinigung 

 
 
Anlass der Vorlage: 
 
Mit der anstehenden Gründung der Interdisziplinären Frühförderstelle im Förderzentrum des 
Kreises Mettmann in Velbert strebt der Kreis Mettmann auch die Mitgliedschaft in der Vereini-
gung für Interdisziplinäre Frühförderung – Bundesvereinigung e.V. (VIFF) und ihrer assoziier-
ten Landesvereinigung an. 
 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung – Bundesvereinigung e.V. (VIFF) ist eine 
Vereinigung von Fachkräften aus ärztlichen, medizinisch-therapeutischen, pädagogischen, 
psychologischen und sozialen Arbeitsbereichen der interdisziplinären Frühförderung. Sie be-
rücksichtigt sowohl organisatorisch als auch inhaltlich in angemessener Weise die Arbeits-
schwerpunkte aller Disziplinen und hat sich 1983 bewusst interdisziplinär organisiert. 
 
Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließ-
lich der Studentenhilfe. Insbesondere liegt der Zweck des Vereins darin, die Weiterentwick-
lung der interdisziplinären Frühförderung von Kindern mit (drohenden) Behinderungen ein-
schließlich der Begleitung und Stärkung ihres Lebensumfeldes in fachlicher Hinsicht zu för-
dern. 
  
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch folgende Aufgaben:  

a. fachliche Beiträge zur Weiterentwicklung der Frühförderung,  
b. Maßnahmen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkräften in der Frühförderung,  
c. den interdisziplinären Austausch aller an der Frühförderung beteiligten Berufsgruppen,  
d. Stärkung der Mitwirkung von Eltern, ihrer Vereinigungen und Initiativen,  
e. die Vertretung der Belange und fachlichen Erfordernisse der Frühförderung national, 

international und besonders im Rahmen der Europäischen Union. 
 
Die Kosten als ordentliches Mitglied belaufen sich auf 190 € pro Jahr und können aus dem zur 
Verfügung stehenden Budget des Frühförderzentrums des Kreises Mettmann finanziert wer-
den. Die notwendigen Finanzmittel sind für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre be-
rücksichtigt. 
 
Die Satzung der „Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung – Bundesvereinigung e.V. 
(VIFF) und ihrer assoziierten Landesvereinigung“ ist beigefügt.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen (Angaben in €)  
 

Produkt 050502 Frühförderung 
 

 

Ergebnis- Erträge     
1Ansatz der                         
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plan Maßnahme 

²Neuer Ansatz                         

Differenz                         

Aufwände 2020 2021 2022 2023 
1Ansatz der 
Maßnahme 

190,00 190,00 190,00 190,00 

2 Neuer Ansatz  
 

                  

Differenz                         

 

Finanz-

plan 

Einzahlungen                         
1Ansatz der Maß-

nahme 
                        

2 Neuer Ansatz                         

Differenz                         

Auszahlungen 2020 2021 2022 2023 
1Ansatz der Maß-

nahme 
190,00 190,00 190,00 190,00 

2 Neuer Ansatz                          

Differenz                         
1 bitte den Ansatz der Maßnahme wie im Haushaltsplan aufgeführt eintragen 
2 bitte den ggfs. neuen, geänderten Ansatz für die Maßnahme eintragen 

 

Ergebnis-

plan 

 Haushaltsmittel stehen im Plan-
jahr im EP zur Verfügung, davon 

  im Haushaltsplan (Zeile      ) 
  durch genehmigte üpl./apl. Mittel 
  durch Übertragung aus Vorjahr/en   
  durch Auflösung von Rückstellun-

gen   

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr 
im EP nicht zur Verfügung 

Deckungsvorschlag  
 ja bei Produkt       
 teilweise bei Produkt       in     

     Höhe von       
 zu beantragende üpl./apl. Mittel bei  

     Produkt       in Höhe von       
 nein 

Finanz-

plan 

 Haushaltsmittel stehen im Plan-
jahr im FP zur Verfügung, davon 

  im Haushaltsplan (Zeile      ) 
  durch genehmigte üpl./apl. Mittel 
  durch Übertragung aus Vorjahr/en   

 

Haushaltsmittel wurden in der mittel-
fristigen Finanzplanung 

  bereits berücksichtigt 
  noch nicht berücksichtigt und wer-

den im nächsten Haushaltsplan veran-
schlagt 

 Haushaltsmittel stehen im Planjahr 
im FP nicht zur Verfügung 

Deckungsvorschlag  
 ja bei Produkt       
 teilweise bei Produkt       in     

     Höhe von       
 zu beantragende üpl./apl. Mittel bei  

     Produkt       in Höhe von       
 nein 

 

Gesamtsumme (bei Investitionen):       

Nutzungsdauer in Jahren (bei Investitionen)       

      
 
 
Anlage 
Satzung der Vereinigung für Interdisziplinäre Frühförderung – Bundesvereinigung e.V.  
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